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was steckt dahinter?
Am 1. Mai 2025 trat die Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV) in 

Kraft. Somit gelten auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden ver-

schärfte Regeln für die Befüllung der Bioabfalltonnen. 

ziel die begrenzung von sogenannten störstoffen, insbesondere von 

kunststoffen, im biomüll. so darf der gewichtsprozentanteil von kunst-

stoff am bioabfall nicht mehr als 1 % betragen. der gewichtsprozentan-

teil aller fremdstoffe (Plastik und andere störstoffe) am biogut darf 3 % 

nicht überschreiten.

aus dem wiesbadener biomüll wird in der biogasanlage flörsheim 

wicker durch vergärungsprozessen wertvolle energie, z.b. strom und 

wärme, gewonnen. außerdem entstehen kompost und gärreste, die im 

gartenbau und in der landwirtschaft z. b. als dünger wieder verwertet 

werden. 

ist die biotonne falsch befüllt, sodass zu viele störstoffe enthalten sind, 

führt das dazu, dass der biomüll verbrannt werden muss. und das, 

obwohl der großteil in der biotonne immer noch kompostier- und recy-

clebar wäre! statt in der vergärungsanlage zu wertvollem kompost 

verarbeitet zu werden, landet der verunreinigte müll dann in der ver-

brennung – das ist teuer, klimaschädlich und vermeidbar.

in die biotonne 
gehört

Baum- und Heckenschnitt

Eierschalen

Einwickelpapier z. B. Papierservietten, Küchenrolle

Essensreste (auch verschimmelt/verdorben)

Federn

Haare

Kaffeesatz mit Filtertüte

Kleintierstreu (kein Katzenstreu aus Granulat)

Knochen

Laub

Lebensmittelreste ohne Plastikverpackung 

Speise- und Lebensmittelreste

Obstabfälle, auch Zitrusfrüchte

Reisig

Sägemehl und Holzspäne aus unbehandeltem Holz 

Schnittblumen

Teebeutel

Topfblumen 

in die biotonne 
gehört nicht!

Fremd- und Kunststoffe, die nicht in die Biotonne entsorgt werden 

dürfen:

Plastik, Plastiktüten (auch nicht die sogenannten Bioabfallbeutel 

aus kompostierbarem Kunststoff. Diese sind in Wiesbaden ver-

boten!) 

Windeln

Zigarettenkippen

Tierkot (auch keine Kotbeutel aus rotem Kunststoff )

Blumenerde

Behandeltes oder unbehandeltes Holz

Katzenstreu (Granulat)

Holzkohle und/oder Asche

Staubsaugerbeutel

Kehricht

Papiertaschentücher

wenn die biotonne 
falsch befüllt ist 

die beschäftigten der entsorgungsbetriebe der landeshauptstadt wies-

baden (elw) prüfen vor der leerung der tonne, ob eine falschbefüllung 

vorliegt. ist das der fall, werden die tonnen nicht geleert und eine ver-

warnung mittels eines gelben oder roten aufklebers ausgesprochen. 

bei wiederholter falschbefüllung erfolgt eine kostenpflichtige sonder-

leerung als restabfall. die dabei entstehenden kosten, haben die mie-

terinnen und mieter zu tragen. 

bitte helfen sie mit, indem sie 
ihre abfälle korrekt trennen – 
der umwelt und uns allen 
zuliebe.

weitere wichtige informationen zum thema müll, mülltrennung etc. 

finden sie unter www.elw.de 
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